
Zeitraum zur Abräumung von GrabstättenZeitraum zur Abräumung von Grabstätten

In der Zeit vom 4. bis 28. März werden auf den Friedhöfen Grabstätten abgeräumt und 
eingeebnet. Es handelt sich um Grabstätten, deren Nutzung 2024 endet und jene, die der 
Friedhofsverwaltung zur vorzeitigen Abräumung gemeldet wurden.  
 
Für Rückfragen steht Carmela Schneider von der Friedhofsverwaltung unter der Rufnum-
mer 06198/305-137 oder carmela.schneider@eppstein.de gern zur Verfügung.

Eppstein, 2.2.2024


